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RS Vwgh 1990/5/30 89/01/0080
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1990

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1986 §23;

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen § 23 Wa6G liegt nicht nur dann vor, wenn demjenigen, der die Munition überlässt, bekannt ist, dass

der Übernehmer nicht im Besitz der erforderlichen wa6enrechtlichen Urkunde ist, sondern reicht der Umstand, dass

der Übernehmer zur Übernahme aus diesem Grund nicht berechtigt ist, für die Verwirklichung des angeführten

Tatbestandes aus.
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